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Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 
 
Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am 'Harmonisierten Rech-
nungsmodell 2 (HRM2)' der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeinde-
gesetzes). Nachstehend erfolgen einige Erklärungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte, wel-
che dem besseren Verständnis der Gemeinderechnungslegung dienen sollen. 

Erfolgsrechnung 
Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie ent-
hält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand und 
Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der 
Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der bedeutenden Elemente für die Festlegung 
des Steuerfusses. 

Investitionsrechnung 
Der wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich ge-
führte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für Sach-
werte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können (Verwal-
tungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von Verwal-
tungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, Überträgen 
vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (z. B. Anwenderbeiträge). Die Netto-
investitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschrei-
bungspflicht. 

Bilanz 
Die Bilanz zeigt die Vermögens- und Schuldenstruktur der Gemeinde zu Jahresbeginn und zum Jah-
resende. Sie umfasst die Aktiven (Finanz- und Verwaltungsvermögen) und Passiven (Fremd- und Ei-
genkapital). 

Abschreibungen 
Mittels Abschreibungen wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird 
eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Ver-
waltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (katego-
risierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, 
dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die 
Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Ab-
schreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage 
bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor 
Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1. Januar 2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsre-
gelung so genannte fix-degressive Abschreibungssätze. 

Allgemeiner Haushalt 
Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu deckenden 
Aufgabenbereiche des Gemeinwesens. Die Summe dieser Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgs-
rechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der 
Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert. 

Spezialfinanzierungen 
Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche ver-
ursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Von Geset-
zes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseiti-
gung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Ge-
meinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. Antennenanlage). Verwaltungsin-
terne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzie-
rungen erfolgen. Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, 
werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses 'neutralisiert' und ihr 
Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der 
Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind saldoneutral. 
Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts.  
 
Gemäss § 37 der Gemeinderechnungsverordnung sind die Erfolgsrechnung und die Investitionsrech-
nung hinsichtlich wesentlicher Veränderungen gegenüber dem Budget zu erläutern. Jede Gemeinde 
definiert für sich den Begriff 'wesentlich'. Diese Definition sollte im Sinne der Stetigkeit möglichst unver-
ändert belassen werden. Sinnvoll ist die Definition einer Regelung mit kumulativ zu erfüllenden Krite-
rien. Der Gemeinderat hat festgelegt, dass Abweichungen um mehr als 10 % und mindestens  
CHF 5'000.00 erläutert werden. 
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Erläuterungen zum Rechnungsergebnis 
 

Im Sinne von § 50 Abs. 1 der Gemeinderechnungsverordnung erläutert der Gemeinderat nachfolgend 
das Rechnungsergebnis der Jahresrechnung 2024. 

 

Erfolgsrechnung 

Die Erfolgsrechnung 2024 schliesst mit einem Gewinn von CHF 369‘636.18 (Ertragsüberschuss) ab. Im 

Budget wurde mit einem Verlust von CHF 287‘550.00 (Aufwandüberschuss) gerechnet. Das Ergebnis 

fällt somit um CHF 657‘186.18 besser aus. Die wesentlichen Ursachen dafür sind die tieferen 

Nettoaufwendungen von rund CHF 76‘000.00 im Bereich Gesundheit und CHF 61‘000.00 im Bereich 

Soziale Sicherheit sowie der höhere Nettoertrag im Bereich Finanzen und Steuern von CHF 116‘000.00. 

Alle Budgetabweichungen von mindestes CHF 5'000.00 und 5% werden nachfolgend detaillierter 

erläutert. 

Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Verlust von CHF 45‘483.54 ab, 

welcher unter dem budgetierten Mehraufwand von CHF 67‘350.00 liegt. 

Investitionsrechnung 

Die Investitionsrechnung weist im Jahr 2024 Nettoinvestitionen von CHF 177‘830.15 aus, was der 

Investition in den Neubau Sauberwasserleitung Dorfstrasse der Spezialfinanzierung Abwasserbe-

seitigung entspricht.  Im steuerfinanzierten Bereich wurden somit keine Investitionen getätigt. 

Bilanz 

Die flüssigen Mittel wurden im Rechnungsjahr 2024 um rund CHF 775‘000.00 aufgebaut und betragen 

Ende Jahr CHF 1‘652‘892.94. Das Verwaltungsvermögen stieg um rund CHF 147‘000.00. Die laufenden 

Verbindlichkeiten (Kreditoren) stiegen gegenüber dem Vorjahr nur leicht an. Mittel- und langfristige 

Darlehen bestehen nicht. Aufgrund des Finanzierungsüberschusses stieg das Finanzvermögen um rund 

CHF 138‘000.00 auf CHF 3‘303‘000.00 an. Das Eigenkapital des steuerfinanzierten Haushalts beträgt 

neu CHF 1‘230‘096.57 und dasjenige der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung CHF 1‘746‘071.38. 

Die Nettovermögen des steuerfinanzierten Haushalts betragen per Ende 2024 CHF 868‘537.37 und bei 

der Abwasserbeseitigung CHF 1‘564‘851.08. 
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Erläuterungen zu Abweichungen der Jahresrechnung zum Budget 
Ergänzend zu den allgemeinen Erläuterungen werden nachfolgend die wesentlichen Abweichungen der 
Jahresrechnung zum Budget gemäss § 164 Abs. 3 des Gemeindegesetzes erläutert (+/- 10% und +/- 
CHF 5’000.00 gemäss Gemeinderatsbeschluss). Kredite, für welche das Budget die Rechtsgrundlage 
ist, jedoch eine ungenügende Höhe aufweist, gelten gemäss § 162 Abs. 4 des Gemeindegesetzes mit 
der Genehmigung der Jahresrechnung als beschlossen. 

00 ALLGEMEINE VERWALTUNG 

   Differenz zu Budget % 

0110.3300 – Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 
Die Abschreibung betrifft das Projekt Gemeindezusammenschluss. 6‘723.60 kein 

Budget 

0120.3000 – Behörden und Kommissionen 
Im Juli 2024 wurde ein neues Vergütungsreglement eingeführt. Die neuen 
Ansätze wurden bei der Budgetierung nicht berücksichtigt. 
 

7‘981.00 26 

01 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 

   Differenz zu Budget % 

1500.4200 - Ersatzabgaben 
Die Feuerwehrpflichtersatzabgaben fielen wesentlich höher als budgetiert und 
auch gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 1‘800.00 aus. 
 

9‘711.45 35 

04 Gesundheit 

   Differenz zu Budget % 

4120.3614 – Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 
Die Beiträge an die Pflegenormkosten sind einerseits abhängig von der 
finanziellen Situation und andererseits von der Anzahl der Bewohnenden. 
Aufgrund von Todesfällen fielen die Kosten massiv tiefer als budgetiert aus. 
Der Aufwand liegt auch unter der Vorjahresrechnung. 
 

-69‘502.75 -51 

4210.3632 – Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 
Die Gemeindebeiträge waren aufgrund massiv geringerem Stundenaufwand 
der Spitex Regio Liestal tiefer als budgetiert. 
 

-8‘704.60 -22 

05 Soziale Sicherheit 

   Differenz zu Budget % 

5350.3637 – Beiträge an private Haushalte 
Die Zusatzbeiträge an in Alters- und Pflegeheimen wohnende EL-Bezüger 
sind stark abhängig von der finanziellen Situation der entsprechenden 
Personen und der Anzahl. Die Beiträge sind rückerstattungspflichtig. Im 2024 
mussten keine Zusatzbeiträge ausgerichtet werden. 
 

-30‘400 -100 

5350.4260 – Rückerstattungen Dritter 
In den Vorjahren ausgerichtete EL-Zusatzbeiträge wurden zurückerstattet. 
 

-57‘630.90 kein 
Budget 
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5720.3637 – Beiträge an private Haushalte 
Die Anzahl und die Form der Unterstützung von Sozialhilfefällen kann im 
Voraus nur geschätzt werden. Im 2024 stiegen insbesondere die Fallzahlen. 
 

52‘340.80 174 

5720.4260 – Rückerstattungen Dritter 
Die Rückerstattungen von Sozialhilfeleistungen können stark schwanken und 
sind abhängig von der Art der Unterstützung (z.B. Bevorschussungen). 
 

-11‘292.60 kein 
Budget 

5722.3637 – Beiträge für VA7+ etc.   

Gemäss Finanzhandbuch der Baselbieter Gemeinden sind die Kosten im 
Asylbereich abhängig vom Aufenthaltsstatus der Personen zu verbuchen. In 
Hersberg weisen verschiedene Personen den Status vorläufig Aufgenom-
mene mit einer Aufenthaltsdauer von mehr als sieben Jahren auf. Diese sind 
gemäss Sozialhilfegesetz durch die Gemeinde zu unterstützen und in die 
Funktion 5722 zu verbuchen. 
 

15‘209.05 kein 
Budget 

5730.3130 – Dienstleistungen Dritter 
Aufgrund der korrekten Verbuchung der externen Kosten für Administration 
und Betreuung im Asylbereich in die Funktion 5790 erfolgt gegenüber dem 
Budget eine Verschiebung. 
 

-48‘090.70 -96 

5730.4611 – Entschädigungen vom Kanton 
Die Beiträge vom Kanton sind abhängig von der Anzahl der Personen und 
deren Aufenthaltsdauer. 
 

14‘337.55 13 

5790.3132 – Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 

Auf diesem Konto werden die Pauschalen V7+ und Asyl für die Dienst-
leistungen der ORS Service AG verbucht (anstelle Konto 5730.3130). 
 

40‘336.60 3934 

06 Verkehr 

   Differenz zu Budget % 

6150.3141 – Unterhalt Strassen / Verkehrswege 
Es wurde lediglich der Fussweg (Parzelle 147) erneuert. 
Ergänzung: Der Kanton Basel-Landschaft hat sich an diesen Kosten mit rund 
CHF 10’000.00 beteiligt (siehe Konto 6150.4631). 
 

-13‘084.60 -57 

07 Umweltschutz und Raumordnung 

   Differenz zu Budget % 

7201.3132 – Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 
Neben Ausgaben für rechtliche Beratung fielen lediglich Ingenieurhonorare für 
die Bearbeitung von Kanalisationsgesuchen an. 
 

-8‘414.15 -65 

7201.4210 – Gebühren für Amtshandlungen 
Im Jahr 2024 wurden zwei Kanalisationsbewilligungen erteilt. 
 

8‘604.25 kein 
Budget 

7201.4510 – Entnahmen aus Spezialfinanzierungen  
Das Ergebnis der Spezialfinanzierung Abwasser fiel besser aus. Die Ent-
nahme aus dem Eigenkapital ist entsprechend tiefer. 
 

-21‘866.46 -32 
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08 Volkswirtschaft 

   Differenz zu Budget % 

8200.3612 – Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 
In der Jahresrechnung 2024 sind die Beiträge 2023 und 2024 für die Wald-
bewirtschaftung von der Bürgergemeinde Arisdorf enthalten. Mit der 
„doppelten“ Verbuchung kann inskünftig eine periodengerechte Darstellung 
erreicht werden. 
 

24‘969.95 89 

8200.4250 – Verkäufe 
Aufgrund der getätigten Holzschläge wurde auch mehr Holz verkauft. 
 

6‘165.50 24 

8200.4631 – Beiträge vom Kanton 
Es handelt sich um Beiträge für die Jungwaldpflege und die Wiederherstellung 
sowie die Entschädigung für den Erhalt von Biotopbäumen. 
 

19‘189.35 640 

09 Finanzen und Steuern 

   Differenz zu Budget % 

9100.3182 – Wertberichtigung Steuerguthaben natürliche Personen 
Die Wertberichtigung per 31.12.2024 beträgt pauschal 2% auf den Steuer-
debitoren. 
 

10‘300.00 kein 
Budget 

9100.4000 – Einkommenssteuer nat. Personen 
Die provisorischen Steuererträge liegen höher als budgetiert. Aufgrund von 
aktuellen Steuerprognosen (provisorische Rechnungen 2024 zu-/abzüglich 
Steuerabgrenzungen) wurden zusätzliche Steuererträge abgegrenzt. 

-161‘868.55 21 

9101.4000 – Einkommenssteuer nat. Personen 
Die in der Jahresrechnung 2023 prognostizierten Steuererträge respektiv die 
getätigten Steuerabgrenzungen waren zu tief. 
 

238‘507.88 kein 
Budget 

9101.4001 – Vermögenssteuer nat. Personen 
Die in der Jahresrechnung 2023 prognostizierten Steuererträge waren zu 
vorsichtig, respektive die definitiven Veranlagungen 2023 und weiterer 
Vorjahre waren höher als die provisorischen Steuerrechnungen. 
 

55‘080.15 kein 
Budget 

9300.4622 – Horizontaler Finanzausgleich 
Der horizontale Finanzausgleich fiel mit CHF 137‘053.00 höher als budgetiert 
(CHF 113‘000.00) aus. Im Vorjahr wurden CHF 187‘113.00 ausgerichtet. 
 

24‘053.00 21 

9300.4631 – Beiträge vom Kanton 

Die Beiträge vom Kanton fielen tiefer aus. Im Vorjahr wurden CHF 67‘385.00 
ausgerichtet. 
 

9‘615.00 18 

9610.4402 – Zinsen Finanzanlagen 

Im Jahr 2024 konnten mit Festgeldanlagen Zinsen erwirtschaftet werden.  11‘205.15 kein 
Budget 
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9630.3430 – Baulicher Unterhalt Finanzvermögen 

An der Dorfstrasse 13 waren verschiedene Unterhalts- und Reparaturarbeiten 
notwendig. 
 

9‘212.05 921 

9630.4430 – Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen 

Aufgrund eines Mieterwechsel stand die Wohnung während vier Monaten 
leer. 
 

-8‘055.00 -24 
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Gemeinde Hersberg Finanzkennzahlen Jahresrechnung 2024 
Kennzahl 

Rechnung 2024 Rechnung 2023 Ø 5 Jahre 
Kantonale Richtwerte 

Wert Bewertung Wert Wert 
Selbstfinanzierungsgrad 

- Gesamt 

- Allgemeiner Haushalt 

- Spezialfinanzierung Wasser 

- Spezialfinanzierung Abwasser 

 

 199% 

 N/V 

 N/V 

 -26% 

 

 

 

 -99% 

 -32% 

 N/V 

 -1459% 

 

 N/V 

 N/V 

 N/V 

 N/V 

Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark 
schwanken. Mittelfristig sollte der 
Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, 
wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung 
und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur 
möglichst über 100%) eine Rolle spielen. 

Zinsbelastungsanteil -0.9% Gut -0.6% -0.9% 
< 4%:  Gut 
4% - 9%: Genügend 
> 9%: Schlecht 

Kapitaldienstanteil 0.6% Geringe 
Belastung 1.0% 0.9% 

< 5%: Geringe Belastung 
5% - 15%: Tragbare Belastung 
> 15%: Hohe Belastung 

Selbstfinanzierungsanteil 17% Mittel -4% -5% 
> 20%: Gut 
10% - 20%: Mittel 
< 10%: Schlecht 

Investitionsanteil 10% 
Schwache 
Investitions-
tätigkeit 

7% 6% 

< 10%: Schwache Investitionst. 
10% - 20%: Mittlere Investitionst. 
20% - 30%: Starke Investitionst. 
> 30%: Sehr starke Investitionst. 

Nettoverschuldungsquotient -187% Gut -239% -276% 
< 100%: Gut 
100% - 150%: Genügend 
> 150%: Schlecht 

Nettoschuld in CHF / Einwohner - - -5966 -5698.00 

< CHF 0: Nettovermögen 
CHF 0 - 600: Geringe Verschuldung 
CHF 601 - 1'500: Mittlere Verschuldung 
CHF 1'501 - 3'000: Hohe Verschuldung 
> CHF 3'000: Sehr hohe Verschuldung 

Bruttoverschuldungsanteil 36% Sehr gut 49% 41% 

< 50%: Sehr gut 
50% - 100%: Gut 
100% - 150%: Mittel 
150% - 200%: Schlecht 
> 200%: Kritisch 

 
Legende: N/V = Wert ist nicht verfügbar respektive kann nicht berechnet werden. 
Diese Finanzkennzahlen wurden vom Statistischen Amt BL aufgrund des Uploads der Finanzstatistik berechnet und entsprechen den Empfehlungen aus dem HRM2-Handbuch der Konferenz der kantonalen 
Finanzdirektoren aus dem Jahre 2008. 
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Auflistung der kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten 2024

Konto Bezeichnung / Gläubigerschaft Beginn Fälligkeit Zinssatz Zinskosten 2024 Buchwert 01.01.2024 Veränderung Buchwert 31.12.2024

keine vorhanden

Auflistung der Rückstellungen

Konto Bezeichnung / Zweck Buchwert 31.12.2024

keine vorhanden

Auflistung der privatrechtlichen Zweckbindungen

Konto Bezeichnung Zinssatz Buchwert per 
01.01.2024 Zunahme Abnahme Buchwert per 

31.12.2024

keine vorhanden

Veränderungen Begründung

Art der Verwendung

Buchwert 01.01.2024
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  Auflistung der Eventualverpflichtungen und -guthaben 2024
Hersberg

Bezeichnung Begründung Forderungsbetrag

Eventualverpflichtungen

---

Eventualguthaben

Eventualguthaben PK - Unterdeckung 2015 & 2018 Der provisorische Abschluss 2024 der BLPK zeigt eine Überdeckung. Für die 
Jahre 2015 und 2018 haben die Gemeinden für ihre Primarlehrer und 
Kindergärtnerinnen Beiträge zur Beseitigung der damaligen Unterdeckung an 
den Kanton einbezahlt. Die damalige Unterdeckung ist unterdessen 
anderweitig behoben. Die Eventualguthaben gegenüber dem Kanton bestehen 
nach wie vor im geleisteten Umfang (gemäss Mail vom Leiter 
Gemeindefinanzen BL vom 29. Januar 2025).

47’777
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Auflistung der Gemeindebeteiligungen 2024
Hersberg

Name Rechtsform Zweck / Tätigkeit Kapital Bilanzkonto Anschaffungswert des 
Anteils

Buchwert des Anteils 
per 31.12. Haftungsumfang Vertreter der Gemeinde

Kapital Stimmen

APH Frenkenbündten Stiftung Alters- und Pflegeheim 3’807’505.00 1% 33’506.04 1 - 19’000 0 mit Kapitaleinlage Pascal Wiget

Anteil der Gemeinde
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Auflistung der interkommunalen Zusammenarbeit 2024
Hersberg

Name Rechtsform Zweck / Tätigkeit Mitwirkende Gemeinden Zahlungen 2024 Haftungsumfang Gemeindevertreter

Feuerwehr SRFWL Interkommunaler Vertrag Gemeinsame Feuerwehr Arisdorf, Büren (SO), Liestal, Lupsingen, Seltisberg               40’464.90 Zahlungspflicht gemäss Vertrag Remo Gürtler

Kreisschule Kindergarten und 
Primarschule Kreisschule Kindergarten und Primarschule Arisdorf             552’522.80 Zahlungspflicht gemäss Vertrag Pascal Wiget

Kreisschule Spezielle Förderung Kreisschule Kleinkasse und Einführungsklasse Arisdorf, Bubendorf, Liestal, Lupsingen, Ramlinsburg, 
Seltisberg                         -   Zahlungspflicht gemäss Vertrag Pascal Wiget

Logopädie Interkommunaler Vertrag Logopädie Arisdorf, Liestal, Ramlinsburg                           -   Zahlungspflicht gemäss Vertrag Pascal Wiget

Regionale Musikschule Liestal Zweckverband Musikschule Arisdorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Lausen, Liestal, 
Lupsingen, Ramlinsburg, Seltisberg               13’844.15 Zahlungspflicht gemäss Vertrag Pascal Wiget

Notschlachtlokal Arisdorf Interkommunaler Vertrag Notschlachtlokal

Aesch, Allschwil, Arlesheim, Arisdorf, Augst, Biel-Benken, 
Binningen, Böckten, Bottmingen, Ettingen, Frenkendorf, 
Füllinsdorf, Giebenach, Münchenstein, Muttenz, Nusshof, 
Oberwil, Pfeffingen, Pratteln, Reinach, Schönenbuch, 
Sissach, Therwil

                  265.20 Gemäss Vertrag Remo Gürtler

Regionaler Führungsstab Altenberg Interkommunaler Vertrag Regionaler Führungsstab Arisdorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach                   901.95 Zahlungspflicht gemäss Vertrag Remo Gürtler

Friedhof Arisdorf Interkommunaler Vertrag Gemeinsamer Friedhof Arisdorf, Giebenach                 6’219.70 Zahlungspflicht gemäss Vertrag Sabine Welte

Wasserversorgungsgenossen-          
schaft Sissach und Umgebung Interkommunaler Vertrag Wasserversorgung Nusshof, Sissach, Wintersingen                 4’192.90 Zahlungspflicht gemäss Vertrag Remo Gürtler

Werkhof Arisdorf Interkommunaler Vertrag Dienstleistungen Werkhof Arisdorf, Giebenach               26’166.30 Dienstleistungen gemäss Vertrag Remo Gürtler

Zivilschutz Altenberg Interkommunaler Vertrag Zivilschutz Arisdorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach                 5’063.45 Zahlungspflicht gemäss Vertrag Remo Gürtler

Verwaltung Arisdorf Gemeinsame Amtsstelle Verwaltung Arisdorf             161’283.40 Dienstleistungen gemäss Vertrag Pascal Wiget

KESB Kreis Liestal Gemeinsame Amtsstelle Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörde

Arisdorf, Augst, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach, 
Lausen, Liestal, Lupsingen, Pratteln, Ramlinsburg, 
Seltisberg

                7’912.49 

Zahlungspflicht für 
Verwaltungskosten und 
Vormundschaftskosten der eigenen 
Einwohner

Sabine Welte

Schiessanlage Limperg Interkommunaler Vertrag Mitbenützung Schiessanlage Sissach                 1’422.00 Remo Gürtler

Gemeindeverband Abfall-
bewirtschaftung Unteres Fricktal Zweckverband Gemeinsame Abfallentsorgung und -

bewirtschaftung

Arisdorf, Augst, Buus, Hellikon, Kaiseraugst, Magden, 
Maisprach, Maisprach, Möhlin, Olsberg, Rheinfelden, 
Wallbach, Wegenstetten, Wintersingen, Zeiningen, 
Zuzgen

                  402.40 Gemäss Satzungen Pascal Wiget
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 Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) 

 Gemeinde Hersberg 

Bericht über die Jahresrechnung 2024 der Einwohnergemeinde Her-

sberg 

 

Auftrag 

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat gemäss § 99 des Gesetzes über die 
Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz, GemG) sowie § 55 der 
Verordnung über die Rechnungslegung der Einwohnergemeinden (Gemeinderechnungsver-
ordnung) die Rechnungslegung und Jahresrechnung der Gemeinde zu prüfen. 
 

Durchführung 

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Hersberg hat die Unterlagen und die 
Belege der Jahresrechnung 2024 stichprobenweise geprüft. Die Durchführung der Prüfung 
wurde so ausgestaltet, dass wesentliche Fehlaussagen ausgeschlossen werden können. 
 
Prüfungsgebiete 
Bei der Prüfung wurden die Posten und Angaben der Jahresrechnung 2024 auf der Basis 
von Stichproben nach den anerkannten Revisionsgrundsätzen geprüft. 
 
Die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung und dem Gemeinderat hat gut funktio-
niert. Anfragen wurden zuverlässig und schnell bearbeitet. Die Jahresrechnung 2024 wurde 
sauber strukturiert und nach den Richtlinien des Kantons vorgefunden. Auf Anfrage haben 
wir die erfragten Unterlagen erhalten. 
 
Ergebnis 
Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Hersberg stellt fest, dass die Rech-
nungslegung übersichtlich ist und den gesetzlichen Vorschriften sowie den Grundsätzen ord-
nungsgemässer Rechnungsführung entspricht. Die Jahresrechnung 2024 weist einen Ge-
winn von CHF 369'636.18 aus; budgetiert war ein Verlust von CHF 287'550.00. Diese Diffe-
renz entstand hauptsächlich durch unerwartet höhere Steuereinnahmen sowie geringere 
Ausgaben in den Bereichen Gesundheit und Soziale Sicherheit. 
 
Antrag 
Wir empfehlen der Gemeindeversammlung die vorliegende Jahresrechnung 2024 der Ein-
wohnergemeinde Hersberg mit einem Gewinn von CHF 369'636.18 zu genehmigen. Wir dan-
ken dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung für die konstruktive Zusammenarbeit. 
 
 
Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Hersberg 
 
 

 
 
 

 
Patrick Straub Matthias Küng Leah Wehrli 
Präsident Mitglied Aktuarin 
 
 
 
Hersberg, 28. Mai 2025 
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